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Prüfkatalog zur Prüfung der UVP-Pflicht im Einzelfall nach 
§ 7 Abs. 1 Satz 2 und Anhang 1 Nr. 8.9.2.1 UVPG (UVP-Vorprüfung)

Anlage zur zeitweiligen Lagerung von nicht gefährlichen Abfällen
nach 4. BImSchV Anhang 1 Nr. 8.12.2 an der Uffenheimer Straße

0. Berücksichtigung der Vorbelastung bei Änderungsvorhaben (§ 9 UVPG) 

0.1 Wird ein Vorhaben geändert, für das eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchgeführt worden ist? 
Falls ja, ist Gegenstand der Vorprüfung, ob die Änderung zusätzliche o-
der andere erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen hervorrufen 
kann. Zwischenzeitliche Änderungen des bestehenden Vorhabens ohne 
UVP sind nicht dem beantragten neuen Änderungsvorhaben zuzurech-
nen, gleichwohl aber zu berücksichtigen.  

Nein 
☒ 

Ja 
☐ 

0.2 Wird ein Vorhaben geändert, für das keine Umweltverträglichkeitsprü-
fung durchgeführt worden ist? 
Falls ja, ist Gegenstand der Vorprüfung, ob die Änderung erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen hervorrufen kann. Bei der Durchfüh-
rung der Vorprüfung ist das bestehende Vorhaben ggf. einschließlich 
ohne UVP zugelassener früherer Änderungen zu berücksichtigen. 

Nein 
☒ 

Ja 
☐ 

1. Merkmale des Vorhabens (Wirkfaktoren) 

☒ Neubau ☐ Um-/Ausbau
Art/Umfang 

1.1 Baulänge in km: –– 

1.2 Geschätzte Flächeninanspruchnahme in ha: 3,75 ha 

1.3 Geschätzter Umfang der Neuversiegelung in ha: 2,09 ha 
(nur temporär) 

1.4 Geschätzter Umfang der Erdarbeiten in m³: –– 

1.5 Anzahl der Ingenieurbauwerke: –– 

1.6 Geschätzte Dauer der Bauzeit: 8 Jahre 

Treten Merkmale (Wirkfaktoren) auf, die erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen verursachen könnten? 
Wenn ja, Erläuterungen am Ende von Punkt 1 

Nein Ja Geschätzter 
Umfang 
Erläuterungen 

1.7 Erhöhung des Verkehrsaufkommens durch das Vorhaben ☐ ☒ 200 Lkw proTag 
maximal 

1.8 Erhöhung der Lärmimmissionen ☐ ☒ keine Überschreitung 
der Richtwerte nach 

AV Baulärm 

1.9 Erhöhung der Schadstoffimmissionen ☐ ☒ keine Überschreitung 
der Grenzwerte nach 

39. BImSchV

1.10 Zusätzliche Zerschneidungswirkung ☒ ☐ 

1.11 Visuelle Veränderung ☐ ☒ technische Überprä-
gung in der Laufzeit 

der Anlage 

1.12 Veränderung des Grundwassers ☒ ☐
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1.13 Änderung an Gewässern oder Verlegung von Gewässern ☒ ☐ 

1.14 Einleitung von Oberflächenwasser in Gewässer ☐ ☒ Auswaschung aus 
den Böden der Zwi-

schenlagerfläche 

1.15 Klimatische Veränderungen (z.B. durch Treibhausgas-
emissionen, Veränderung des Kleinklimas am Standort) 

☐ ☒ unerhebliche kleinkli-
matische Veränderun-

gen in der Laufzeit 

1.16 Rodung ☒ ☐ 

1.17 Sonstige Merkmale (Anlage, Bau oder Betrieb), die er-
hebliche nachteilige Umweltauswirkungen hervorrufen 
können: 

☐ ☒ 

- Bau von Leitungen ☐ ☒ Bündelung von 
Stromkabel, Druck- 

und Rohrleitung 

- Abfallerzeugung (z. B. belastete Böden, Teer) ☒ ☐ 

- Rohstoffbedarf ☒ ☐ 

- besondere Probleme des Baugrundes (z. B.
Moorböden)

☒ ☐ 

- Abwicklung des Baubetriebes ☒ ☐ 

- Risiken von Störfällen, Unfällen und Katastrophen
während des Baus und des Betriebs

☒ ☐ 

- Lärm-, Schadstoffemissionen während des Baus ☐ ☒ s. o.

- Erschütterungen ☒ ☐ 

- Abrissarbeiten ☒ ☐ 

- andere, und zwar: ☒ ☐ 

1.18 Zusammenwirken mit anderen bestehenden oder zuge-
lassenen Vorhaben und Tätigkeiten? 

☐ ☒ kreuzungsfreier Aus-
bau Frankenschnell-

weg 

1.19 Können einige dieser Wirkungen grenzüberschreitend 
sein? 

☒ ☐ 

Verbindlich vorgesehene Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen z. B. Lärmschutz, Regen-
rückhaltebecken, Querungshilfen: 

- Abdichtung bzw. Versiegelung der Zwischenlagerfläche
- Anlage von Regenrückhaltebecken

Gesamteinschätzung der Merkmale des Vorhabens (Wirkfaktoren) unter Berücksichtigung der 
oben. genannten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen: 

- Insgesamt geringe bis mäßig hohe Intensität der Wirkfaktoren
- Temporäre Baustelleneinrichtung, vollständiger Rückbau und Renaturierung möglich

2 Standort des Vorhabens 

2.1 Bestehende Nutzungen (Nutzungskriterien). 
Gibt es: 
(Wenn ja, Erläuterungen am Ende von Punkt 2): 

Nein Ja Geschätzter 
Umfang 
Erläuterungen 

2.1.1 Aussagen in den für das Gebiet geltenden Raumord-
nungsplänen oder in der Flächennutzungsplanung zu Nut-
zungen, die mit dem Vorhaben unvereinbar sind (z. B. 
Vorranggebiete, regionaler Grünzug, bedeutsame Kultur-
landschaftsbereiche) 

☒ ☐
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2.1.2 Wohngebiete ☒ ☐ 

2.1.3 Empfindliche Nutzungen (Krankenhäuser, Altersheime, 
Kirchen, Schulen, dicht besiedelte Gebiete, etc.) 

☒ ☐ 

2.1.4 Bereiche mit besonderer Bedeutung für Erholung/Frem-
denverkehr 

☒ ☐ 

2.1.5 Altlasten, Altablagerungen, Deponien ☒ ☐ 

2.1.6 Vorhaben liegt im angemessenen Sicherheitsabstand zu 
einem Betriebsbereich nach § 3 Abs. 5a BImSchG (Se-
veso III-RL)*

* Besteht aufgrund der Verwirklichung des Vorhabens die Möglichkeit eines Störfalls im 

Sinne des § 2 Nummer 7 der Störfall-Verordnung oder erhöht sich die Eintrittswahr-

scheinlichkeit eines solchen Störfalls oder verschlimmern sich die Folgen eines solchen 

Störfalls, ist von erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auszugehen (§ 8 UVPG). 

☐ ☒ 

2.1.7 Flächen mit besonderer Bedeutung für die Landwirtschaft 
oder Fischerei 

☒ ☐ 

2.1.8 Flächen mit besonderer Bedeutung für die Forstwirtschaft ☒ ☐ 

2.1.9 Sonstige Sachgüter ☒ ☐ 

2.2 Reichtum, Verfügbarkeit, Qualität und Regenerationsfä-
higkeit der natürlichen Ressourcen, insbesondere Fläche, 
Boden, Landschaft, Wasser, Tiere, Pflanzen, biologische 
Vielfalt, des Gebietes und seines Untergrundes (Quali-
tätskriterien). Gibt es: 
(Wenn ja, Erläuterungen am Ende von Punkt 2) 

Nein Ja Art, Größe, 
Umfang der 
Betroffenheit 

2.2.1 Lebensräume und Funktionsbeziehungen mit besonderer 
Bedeutung für Pflanzen oder Tiere (insb. Vorkommen pla-
nungsrelevanter Arten, Lebensraumtypen nach Anhang I 
oder Arten nach Anhang II FFH-Richtlinie, soweit be-
kannt) 

☒ ☐ 

2.2.2 Besonders / streng geschützte Tier- und Pflanzenarten 
nach Anhang IV FFH-RL und europäische Vogelarten / 
Vogelarten des Anhangs 1 VRL (soweit bekannt) 

☒ ☐ 

2.2.3 Schutzwürdige Böden ☒ ☐ 

2.2.4 Oberflächengewässer mit besonderer Bedeutung ☒ ☐ 

2.2.5 Bedeutsame Grundwasservorkommen ☒ ☐ 

2.2.6 Für das Landschaftsbild bedeutende (Kultur-)Landschaf-
ten oder Landschaftsteile 

☒ ☐ 

2.2.7 Flächen mit besonderer klimatischer Bedeutung (Kaltluf-
tentstehungsgebiete, Frischluftbahnen) oder besonderer 
Empfindlichkeit 

☒ ☐
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2.2.8 Flächen mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz, 
z. B.
- als Naturschutzprojekte des Bundes oder des Landes

geförderte Gebiete (z.B. BayernNetzNatur, LIFE-Pro-
jekte, Wiesenbrütergebiete)

- Unzerschnittene verkehrsarme Räume
- Feuchtgebiete internationaler Bedeutung

(Ramsar) 
- Biotopverbundflächen
- Alleen/Baumreihen

☒ 

☐ 

☐ 
☐ 

☐ 
☐ 

2.2.9 Vorkommen von Bodenschätzen, die vom Vorhaben be-
troffen sein können 

☒ ☐ 

2.2.10 Sonstige, und zwar 
- […]

☒ ☐ 

2.3 Rechtswirksame Schutzgebietskategorien: Gibt es: 

(Wenn ja, Erläuterungen am Ende von Punkt 2) 

Nein Ja Art, Größe, 
Umfang der 
Betroffenheit 

2.3.1 Natura-2000-Gebiete (es sind auch Beeinträchtigungen 
zu betrachten, die von außen in das Gebiet hineinwirken 
können) 

☒ ☐ 

2.3.2 Naturschutzgebiete ☒ ☐ 

2.3.3 Nationalparke und Nationale Naturmonumente ☒ ☐ 

2.3.4 Biosphärenreservate ☒ ☐ 

2.3.5 Landschaftsschutzgebiete ☒ ☐ 

2.3.6 Naturdenkmäler ☒ ☐ 

2.3.7 Geschützte Landschaftsbestandteile ☒ ☐ 

2.3.8 Gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 Abs. 2 BNatSchG i. 
V. m. Art. 23 Abs. 1 BayNatSchG)

☒ ☐ 

2.3.9 Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete, Über-
schwemmungsgebiete 

☒ ☐ 

2.3.10 Gebiete, in denen die in den Gemeinschaftsvorschriften 
festgelegten Umweltqualitätsnormen bereits überschritten 
sind (Luftreinhalteplangebiete) 

☐ ☒ geringe, bauzeitlich 
beschränkte Auswir-
kungen auf Luft und 
Menschen 

2.3.11 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere 
Zentrale Orte im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 2 des 
Raumordnungsgesetzes 

☐ ☒ geringe, örtlich be-
grenzte Reichweite 
der Auswirkungen 

2.3.12 Baudenkmäler, Bodendenkmäler, Ensembles, archäolo-
gisch bedeutsame Landschaften, Denkmalverdachtsflä-
chen 

☒ ☐ 

2.3.13 Bannwald, Schutzwald, Naturwaldreservat ☒ ☐ 

2.3.14 Erholungswald ☒ ☐
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Gesamteinschätzung des Standorts des Vorhabens unter Berücksichtigung insbesondere der unter 
Ziff. 0 sowie Ziff. 1.18 zu konkretisierenden Vorbelastung. Notwendigkeit vertiefender Untersuchungen 
wie z.B. FFH-Verträglichkeitsprüfung, artenschutzrechtliche Ausnahmeprüfung? 

- Gering empfindlicher Standort ohne besondere Bedeutung für die Schutzgüter
- Keine vertiefenden Untersuchungen erforderlich

3 Art und Merkmale der möglichen Auswirkungen 

Erläuterungen und Beurteilung, ob durch das Vorhaben unter Berücksichtigung der Art und des 
Ausmaßes der Auswirkungen sowie der Nutzungen, Qualitäten oder Schutzgebiete am Standort 
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter hervorgerufen werden können   

Besteht die Möglichkeit, dass erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen auftreten? 

Ja Nein, weil: 

3.1 Menschen, insbes. die menschliche Gesundheit ☐ keine Überschreitung 
der Richtwerte der AV 
Baulärm und der 
Grenzwerte der 39. 
BImSchV 

3.2 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt ☐ geringfügige negative, 
nur temporäre Aus-
wirkungen 

3.3 Fläche ☐ kein dauerhafter Flä-
chenverbrauch 

3.4 Boden ☐ geringfügige negative, 
nur temporäre Aus-
wirkungen 

3.5 Wasser ☐ geringfügige negative, 
nur temporäre Aus-
wirkungen 

3.6 Luft und Klima ☐ geringfügige negative, 
nur temporäre Aus-
wirkungen 

3.7 Landschaft ☐ geringfügige negative, 
nur temporäre Aus-
wirkungen 

3.8 Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter ☐ keine Auswirkungen 

3.9 Wechselwirkungen ☐ nicht relevant 

Zusammenfassende Begründung, warum aus Sicht des Baulastträgers keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind: 

- Insgesamt geringe bis mäßig hohe Intensität der Wirkfaktoren
- Gering empfindlicher Standort ohne besondere Bedeutung für die Schutzgüter
- Geringe, bauzeitlich und örtlich begrenzte Reichweite der Auswirkungen
- Temporäre Baustelleneinrichtung, vollständiger Rückbau und Renaturierung möglich
- Keine erheblichen Summationseffekte im Zusammenwirken mit dem kreuzungsfreien Ausbau

des Frankenschnellwegs

4. Ergebnis

Können von dem Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkun-
gen ausgehen? 

Nein 
(nicht UVP-

pflichtig) 

☒ 

Ja 
(UVP-pflichtig) 

☐

Roland Raab, Landschaftsarchitekt 5

Stadt Nürnberg, Servicebetrieb Öffentlicher Raum 
Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 

Planfeststellung, Unterlage 18.6 Ä 
UVP-Vorprüfung Zwischenlager 


	Leere Seite



